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Mainz, 24.12.2011 
 
 
 
Fernheizwerk Mainz-Lerchenberg 
Kundennummer  1257791 
Dortiges Schreiben vom 1.11.2011 
 
 
Guten Tag, 
 
Ihre Zentrale in Dortmund scheint eine bessere Meinung von mir zu haben als Ihre Geschäfts-
stelle in Hamburg. In deren Weihnachtsrundschreiben heißt es wörtlich: 
 

„ Gemeinsam mit Ihnen haben wir im vergangenen Jahr v iele Erfolge erzielt. Da-
für sagen wir Ihnen unseren herzlichen Dank und fre uen uns auf ein weiteres 
Jahr guter Partnerschaft .“ 
 

Wie aufrichtig das gemeint ist, möchte ich dahingestellt bleiben lassen, immerhin habe ich 
RWE insofern tatsächlich genutzt, als meine Warnungen vor Langzeitverträgen, die inzwi-
schen auch die Stadt Mainz übernommen hat, die Mehrzahl der Lerchenberger zögern lässt, 
neue Verträge zu unterschreiben, um sich nicht dem Bindungsrisiko auszusetzen, das jetzt 
den Kunden widerfährt, die sich teilweise wegen nur ein paar Euro auf die 2009er Änderungs-
verträge eingelassen haben. 
 
Ich nehme nunmehr Ihr Vertragsangebot vom 27.1.2011 an, wenn auch mit ein paar zwingend 
notwendigen Änderungen. 
 
Den mir vorgelegte Standardvertrag für Neukunden betrachte ich nicht als Erstvertrag sondern 
als Anschlussvertrag. Insofern ist vieles überflüssig, anpassungsbedürftig oder sogar falsch. 
Beachten sie hierzu die Anlage als Bestandteil des Vertrages. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Hartmut Rencker) 
 
 
 



 
 
 
 
 
Anlage zum Vertrag 1257791 
 
 
 
Änderung zu § 3 
Satz 2 wird wie folgt ersetzt: 
Für die Beendigung des Vertrages gelten §§ 32 und 33 AVBFernwärmeV im Rahmen der 
Laufzeitbeschränkung des derzeitigen Mantelvertrages mit der Stadt Mainz. Änderungen im 
Mantelvertrag oder Absprachen mit der Stadt Mainz werden auch für die Restlaufzeit des 
Kundenvertrags sofort übernommen. Sollte es zu einer Fortsetzung des Versorgungsprivilegs 
kommen, gelten die Bedingungen des neuen Mantelvertrags zeitgleich auch für den Kunden-
vertrag. 
 
 
 
Änderung zu § 4 
Die rechte Spalte wird wie folgt ersetzt: 
Es gelten die fortgeschriebenen Preise der letzten Fernwärmeabrechnung unter den Bedin-
gungen des Urteils des BGH vom 13.7.2011, Az.: VIII ZR 339/10 
 
Zusatz: Wird die Messtechnik von Volumenmessung auf Wärmemessung umgestellt (§ 9 
Heizkostenverordnung), tritt an die Stelle der einzelnen Bausteine der Warmwassergrundkos-
ten eine verbrauchsorientierte Erhöhung des Grundanschlusswertes. 
 
 
 
Änderung zu § 5 
Der Anschlussbeitrag nach § 10 Abs 5 AVBFernwärmeV ist bereits entrichtet. Heizwerkseitige 
Änderungen in der Anschlusstechnik zur Umstellung der Warmwassermessung von Volumen 
auf Wärmemenge können im Rahmen einer Vereinbarung mit der Stadt Mainz umgelegt wer-
den. 
 
 
 
Neuer § 8 
Weitergehende Anpassungen des Vertrags an die sich aus dem Rahmenvertrag oder Abspra-
chen mit der Stadt ergebenden aktuellen Erfordernisse bleiben vorbehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 


